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6 2 4 . Verordnung: Neufestsetzung des Schutzgebietes für die Heilquellen von Bad Hall
6 2 5 . Verordnung: Finanzielle Hilfe des Bundes aus Anlaß der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl an die

Geschädigten in der Milchwirtschaft, sofern es sich um Kuhmilch aus inländischer
Produktion handelt

624. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom
16. Oktober 1987 über die Neufestsetzung des
Schutzgebietes für die Heilquellen von Bad

Hall

Auf Grund des § 254 Abs. 1 des Berggesetzes
1975, BGBl. Nr. 259, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 520/1982 wird im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Gesundheit und öffent-
licher Dienst und dem Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft verordnet:

§ 1. (1) Das mit Erkenntnis der k. k. Berghaupt-
mannschaft in Wien vom 27. Dezember 1874,
Zl. 1890, kundgemacht im Amtsblatt zur Linzer
Zeitung vom 8. April 1875, für die Heilquellen von
Bad Hall im Einverständnis mit den k. k. Bezirks-
hauptmannschaften Steyr und Kirchdorf bestimmte
Schutzgebiet wird neu festgesetzt.

(2) Die Koordinaten der Eckpunkte der in der
beigefügten Karte im Maßstab 1 : 50000 darge-
stellten Begrenzung des neu festgesetzten Schutz-
gebietes im System der Landesvermessung (§18
Abs. 2 des Berggesetzes 1975) sind:

§ 2. (1) In dem nach § 1 neu festgesetzten
Schutzgebiet dürfen die im § 2 Abs. 1 des Bergge-
setzes 1975 angeführten Tätigkeiten nicht durchge-
führt werden.

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Ange-
legenheiten kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst
und dem Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft für die Durchführung einzelner Tätigkeiten
der im § 2 Abs. 1 des Berggesetzes 1975 genannten
Art eine Ausnahme vom Abs. 1 bewilligen, wenn
eine Beeinträchtigung der Heilquellen nicht zu
erwarten ist oder durch geeignete Maßnahmen
hintangehalten wird.
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Schutzgebiet für die Heilquellen von Bad Hall

6 2 5 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 2. Dezember 1987 betreffend
eine finanzielle Hilfe des Bundes aus Anlaß der
Nuklearkatastrophe in Tschernobyl an die
Geschädigten in der Milchwirtschaft, sofern es
sich um Kuhmilch aus inländischer Produktion

handelt

Auf Grund des § 38 a des Strahlenschutzgeset-
zes, BGBl. Nr. 227/1969, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 396/1986 wird verordnet:

§ 1. Ein finanzieller Beitrag des Bundes wird
physischen oder juristischen Personen mit Aus-
nahme der Gebietskörperschaften gewährt, die

— die Produktion von Milch und Molke,
— die Be- und Verarbeitung von Milch und

Molke,
— die Produktion von Erzeugnissen aus Milch

und Molke sowie
— den Handel mit Milch und Molke und den

Erzeugnissen aus diesen Produkten
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erwerbsmäßig betreiben, unter der Voraussetzung,
daß der eingetretene Schaden oder Vermögens-
nachteil durch die Landeshauptmänner gem. § 38 a
Abs. 1 des Strahlenschutzgesetzes erhoben und
festgestellt wird.

§ 2. Die Schadenserhebungen haben Milch und
Molke sowie die Erzeugnisse aus diesen Produkten
zu umfassen, die erwerbsmäßig erzeugt wurden
und die auf Grund behördlicher Anordnungen
gemäß § 38 des Strahlenschutzgesetzes nicht in
Verkehr gebracht werden durften oder vernichtet
oder aus dem Verkehr gezogen werden mußten. Es
sind dies insbesondere solche Maßnahmen, die
gemäß den Weisungen des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz getroffen wurden.
Allfällige Erlöse aus einer Weiterverwertung sind
jeweils vom ermittelten Schadensbetrag in Abzug
zu bringen. Bei Geschädigten, die vorsteuerabzugs-
berechtigt sind und auf deren Umsätze § 22 des
Umsatzsteuergesetzes 1972 keine Anwendung fin-
det, sind die allfälligen Erlöse exklusive der
Umsatzsteuer anzurechnen.

§ 3. Schäden in der Babymilchproduktion wer-
den mit 0,57 S pro Liter für eine Milchmenge pau-
schaliert, die in dem Zeitraum, in dem diese nicht
zur Herstellung von Babymilch verwendet werden
konnte, weniger als im Vergleichszeitraum des Jah-
res 1985 als „pasteurisierte Frischmilch Baby" abge-
setzt wurde, sofern die Babymilchproduktion
bereits vor dem 1. Mai 1986 betrieben wurde. Hat
die Babymilchproduktion im Vergleichszeitraum
des Jahres 1985 noch nicht bestanden, sind die
Werte vergleichbarer Produktionsbetriebe zu-
grunde zu legen.

§ 4. (1) Bei Milchproduzenten, die den Ab-Hof-
Verkauf von Milch vor dem 1. Mai 1986 angemel-
det haben, ist der dadurch entstandene Schaden,
daß Milch gemäß Weisung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz nicht in Verkehr
gebracht werden durfte, durch den Landeshaupt-
mann mit einem Pauschalbetrag pro Liter einheit-
lich für das Land festzusetzen, wobei jedoch ein
Mindestpreis von 9 S und ein Höchstpreis von 12 S
zugrunde zu legen ist. Die Milchmenge ist nach
dem Durchschnitt der letzten drei Jahre im ver-
gleichbaren Zeitraum zu ermitteln. Ist die Ermitt-
lung von Durchschnittswerten der letzten drei
Jahre nicht möglich, da der Ab-Hof-Verkauf erst
zu einem späteren Zeitpunkt angemeldet wurde,
sind die Werte vergleichbarer Produktionsbetriebe
zugrunde zu legen.

(2) Schäden, die beim Ab-Hof-Verkauf von
Erzeugnissen aus Milch entstanden sind, werden
unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen
des § 9 erfaßt.

§ 5. Schäden, die dadurch entstanden sind, daß
Ersatzfuttermittel im Zusammenhang mit dem
Weide- und Grünfütterungsverbot eingesetzt wer-
den mußten, sind vom Landeshauptmann nach

Maßgabe der abgelieferten Milchmenge bzw. der
Ausgaben für die eingesetzten Ersatzfuttermittel
nach regionalen Gesichtspunkten zu pauschalieren.
In jenen Ländern, in denen vom Landeshauptmann
kein Weide- und Grünfütterungsverbot erlassen
wurde, ist in analoger Weise vorzugehen, sofern
von den Molkereien selbst — basierend auf Emp-
fehlungen des Bundesministers für Gesundheit und
Umweltschutz sowie des Bundesministers für Land-
und Forstwirtschaft und des Milchwirtschaftsfonds
— ein Weide- und Grünfütterungsverbot verfügt
wurde.

§ 6. (1) Für Erzeugnisse aus Milch und Molke,
die im Zuge der Weiterverarbeitung von nicht ver-
kehrsfähiger Milch und Molke entstanden sind,
werden die Lagerkosten bis zur allfälligen ander-
weitigen Verwertung bzw. bis zur Entsorgung wie
folgt pauschaliert:

a) ab dem Tag der Herstellung:
Vollmilchpulver . . . 0,367 S je kg und Monat
Magermilch- und
Buttermilchpulver . 0,294 S je kg und Monat
Molkepulver 0,094 S je kg und Monat
Sonstiger Käse aus
Kuhmilch 1,200 S je kg und Monat

b) ab dem dritten Monat nach dem Tag der
Herstellung
Hartkäse 1,800 S je kg und Monat

(2) Die Wertminderung bei Hartkäse durch
Abwertung auf Güteklasse IV wird mit einem ein-
maligen Betrag von 8 S je kg pauschaliert. Die
Wertminderung bei Schnittkäse, die dadurch ent-
standen ist, daß Schnittkäse nicht verwertet werden
konnte, sondern an inländische Schmelzwerke ver-
kauft werden mußte, ergibt sich aus der Differenz
zwischen dem vom Milchwirtschaftsfonds jeweils
festgelegten Großhandelspreis und dem bei Abgabe
an die Schmelzwerke erzielten Verkaufserlös.

§ 7. Vermögensnachteile, die dadurch entstanden
sind, daß laufend Untersuchungen von Milch und
Molke und Erzeugnissen aus diesen Produkten zur
Feststellung des Ausmaßes ab radioaktiver Konta-
mination entstanden sind, werden mit den tatsäch-
lich entstandenen Kosten erfaßt. Die Kosten für die
Anschaffung von Untersuchungsgeräten sind mit
den tatsächlichen Ausgaben zu berücksichtigen.

§ 8. Weiters sind folgende Schäden oder Vermö-
gensnachteile als entschädigungsfähig anzuerken-
nen:

1. Transportkosten, die im Zusammenhang mit
Maßnahmen entstanden sind, die zur tägli-
chen Versorgung der Bevölkerung mit ein-
wandfreier Milch oder zur Rückholung, Wei-
terverarbeitung oder Entsorgung (Vernich-
tung) von Milch und Molke oder Erzeugnis-
sen aus diesen Produkten erforderlich waren,
sowie Kosten, die dadurch entstanden sind,
daß in Be- oder Verarbeitungsbetrieben zur
Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevöl-
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kerung mit einwandfreier Milch die Produk-
tion reduziert oder erweitert werden mußte.
Kosten für Überstunden, die dadurch entstan-
den sind, daß Untersuchungsergebnisse nicht
rechtzeitig im Betrieb eingelangt sind, werden
in der Zeit vom 15. Mai bis 15. Juni 1986
unter der Voraussetzung anerkannt, daß die
unbedingte Notwendigkeit dieser Maßnah-
men von der jeweiligen Landesstelle des
Milchwirtschaftsfonds bestätigt wird.

2. Aufwendungen bei der Entsorgung von kon-
taminierter Milch und Molke sowie kontami-
nierten Erzeugnissen aus diesen Produkten,
die dadurch entstanden sind, daß bei Einlei-
tung in Kläranlagen oder Vorfluter von den
Betreibern die daraus auflaufenden Kosten
angelastet werden. Die sonstigen Entsor-
gungskosten sind nach dem tatsächlichen Auf-
wand zu erfassen.

§ 9. Als Bemessungsgrundlage für die Ermittlung
der Schadenshöhe sind die genannten Ausgaben
oder — sofern keine Pauschalregelung nach den
§§ 3 bis 6 zur Anwendung kommt — die jeweils bei
Eintritt des Schadens geltenden, gemäß Verord-
nung der Preisbehörde bestimmten, bzw. von der
Paritätischen Kommission zur Kenntnis genomme-
nen Preise für Milch und Erzeugnisse aus Milch
(siehe Preisanhang zum Tätigkeitsbericht des
Milchwirtschaftsfonds) oder vom Milchwirtschafts-
fonds durch Beschluß festgesetzten Verrechnungs-
preise zugrunde zu legen. Ist die Ermittlung der
Schadenshöhe auf diese Art nicht möglich, gilt der
nach Ort und Zeit ausgerichtete Großhandels-
oder Einzelhandels-Verkaufspreis.

§ 10. (1) Geschädigten, die vorsteuerabzugsbe-
rechtigt sind und auf deren Umsätze § 22 des
Umsatzsteuergesetzes 1972 keine Anwendung fin-
det, gebührt der Beitrag des Bundes exklusive der
Umsatzsteuer.

(2) Die in den §§ 3, 4 und 6 festgelegten Pau-
schalsätze stellen Nettobeträge exklusive der
Umsatzsteuer dar.

§ 11. Als Stichtag für den Beginn der Erhebun-
gen wird der 1. Mai 1986 festgelegt. Der Endter-
min wird grundsätzlich mit drei Monaten nach
Inkrafttreten dieser Verordnung fixiert. Für die
Kosten der Lagerung von Milch- und Molkepulver
und für die Kosten von Maßnahmen zur Entsor-
gung bleibt die Fixierung eines Endtermines für die
Schadenserhebungen einer gesonderten Verord-
nung vorbehalten.

§ 12. Schadenserhebungen der Landeshauptmän-
ner, die bereits vor Erlassung dieser Verordnung
unter Berücksichtigung der genannten Grundsätze
durchgeführt wurden, gelten als Schadenserhebun-
gen im Sinne dieser Verordnung.

§ 13. Das Bundesministerium für Finanzen stellt
jeweils nach Vorliegen der Schadensmeldungen
eines Landes einen Betrag in der Höhe von 75 vH
der festgestellten Schäden unter Berücksichtigung
einer allenfalls bereits gewährten Akontierung
bereit. Entschädigungen, die die Betroffenen von
dritter Seite erhalten haben, sind auf die Bundeslei-
stung anzurechnen. Der Beitrag des Bundes ist
unverzüglich an die Betroffenen weiterzuleiten.
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